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Einfiihrung in die Regeln fiir schwadensicheres Material
Von M. Ziircher, Ziirich

Bedingt hauptsidchlich durch die Entwicklung
der Erdolindustrie, welche sowohl in bezug auf das
Totalvolumen, wie auch auf die Mannigfaltigkeit
ihrer Produkte seit dem letzten Krieg eine gewaltige
Umfangsteigerung angenommen hat, erfuhr auch
das Interesse am Explosionsschutz und an explo-
sionssicheren Apparaten eine beachtliche Auswei-
tung. Produktion, Lagerung, Verteilung, Weiterver-
arbeitung und Verbrauch von explosiven Treibstof-
fen, Losungsmitteln, Zwischenprodukten der Kunst-
stoff- und der chemischen Industrie erfassen immer
weitere Kreise der Gross-, Mittel- und Kleinverbrau-
cher, die sich dann aus Griinden der Betriebs-
sicherheit vermehrt mit der Frage des Explosions-
schutzes beschéftigen miissen.

Mit dem Entwurf der «Vorschriften fiir explo-
sionssicheres Material», Publ. Nr. 0207 des SEV, wel-
che vom Fachkollegium 31 des Schweizerischen
Elektrotechnischen Komitees bearbeitet wurden,
sollen Apparate erfasst werden, die so konstruiert
sind, dass eine Ziindung von explosiven Gas-Luft-
oder Dampf-Luftgemischen mit Sicherheit vermie-
den wird. Dabei muss beachtet werden, dass sich
dieser Vorschriftenentwurf lediglich mit der Kon-
struktion von Apparaten befasst, welche in explo-
sionsgefihrdeter Umgebung in Betrieb genommen
werden sollen. Der erwihnte Entwurf ist jedoch
keine Anwendungsvorschrift, welche dariiber ent-
scheiden soll, ob ein Betrieb, oder ein Teil dessen,
als explosionsgefihrdet zu betrachten ist. Die in die-
sem Entwurf enthaltenen Vorschriften sind Appa-
ratevorschriften und haben zur Voraussetzung, wie
das fiir Sicherheitsvorschriften immer gefordert
wird, dass in bezug auf die Umgebung mit dem un-
giinstigsten Fall gerechnet werden muss, das heisst,
es wird angenommen, dass darin explosive Gas-Luft-
oder Dampf-Luftgemische dauernd und in der un-
glinstigsten Zusammensetzung vorhanden seien. Auf
Grund der konsequenten Anwendung dieser Voraus-
setzung gelangt man zu verschiedenen Schutzarten,
welche unter sich, was das erreichte Sicherheits-
niveau anbetrifft, gleichwertig sind, jedoch verschie-
dene technische Moglichkeiten darstellen, um auch
im ungiinstigsten Fall die geforderte Explosions-
sicherheit zu gewihrleisten.

Die Voraussetzung des ungiinstigsten Falles, d. h.
des dauernden Vorhandenseins von explosiven Gas-
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gemischen ist eine Annahme, die unbedingt ge-
macht werden muss, wenn es sich um elektrisches
Material handelt, welches als explosionssicher beur-
teilt werden soll und von dem man nicht weiss, wo
es angewendet wird. In vielen Fillen der Praxis
trifft nun diese Annahme des ungiinstigsten Falles
nicht zu. Es kann sogar oft mit Sicherheit angenom-
men werden, dass das Auftreten von explosiven
Gas-Luft- oder Damp{-Luft-Gemischen nur auf kurze
Zeit beschrinkt ist. Dies ist z. B. der Fall, wenn in
geschlossenen Apparaten mit Losungsmitteln gear-
beitet wird, die nur kurze Zeit zum Beschicken oder
Entleeren gedffnet werden, oder wenn kriftige Ven-
tilationsanlagen vorhanden sind, die gefidhrliche
Gasgemische sofort nach dem Entstehen verdiinnen,
oder wenn aus anderen Griinden (Giftigkeit, Ge-
ruchshelédstigung usw.) ein Verdampfen von explosi-
ven Gasen unbedingt vermieden werden soll. In
allen diesen Fillen, wo nur mit einer zeitlich be-
schriankten Explosionsgefahr, sog. «Schwadengefahr-
dung», gerechnet werden muss, ist die Forderung
nach Anwendung von Material, welches den «Vor-
schriften fiir explosionssicheres Material> ent-
spricht, wirtschaftlich nicht immer vertretbar. Es
wurde daher versucht, durch Schaffung von «Regeln
fiir schwadensicheres Material> denjenigen Indu-
striekreisen entgegenzukommen, deren Betriebe nur
durch kurzzeitig beschrinkte «Schwaden» gefihrdet
sind.

Um Regeln fiir «<schwadensicheres» Material auf-
stellen zu konnen, muss man daruber im klaren sein,
was man unter Schwaden verstehen soll, bzw. wie
man diese definieren will. Unter Schwaden sollen
explosionsfihige Gas-Luft- oder Dampf-Luft-Ge-
mische verstanden sein, die am gleichen Ort nur
wihrend 30 min vorhanden sind. Schwadensicheres
Material ist somit Material, welches in einer Umge-
bung von explosiven Gas-Luft- oder Dampf-Luft-Ge-
mischen wihrend 30 min keine Explosion verur-
sacht. Die Schwadensicherheit kann am einfachsten
durch gasdichte Gehiuse erreicht werden.

Genau wie bei dem Vorschriftenentwurf fiir ex-
plosionssicheres Material handelt es sich bei dem
Entwurf der Regeln fiir schwadensicheres Material
um sicherheitstechnische Anforderungen an elek-
trisches Installationsmaterial und Apparate, und
nicht um Anwendungsvorschriften. Der Entscheid,
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ob ein Betrieb oder ein bestimmter Teil eines Be-
triebes als schwadengefahrdet zu bezeichnen ist, fallt
daher in die Kompetenz der zustindigen Aufsichts-
organe, die mit dem Arbeiterschutz betraut sind
(Fabrikinspektorate, SUVA, kantonale Feuerpoli-
zei) und die auch die Moéglichkeit haben, die ge-
samte betriebstechnische Lage der betreffenden Un-
ternehmung zu beurteilen.

Die Annahme des ungiinstigsten Falles, d. h.
der explosiven Gemische (Schwaden), gestattet
nun bei Gehiusekonstruktionen ein neues Element,
die Dichtung, zu verwenden. Uber diese besteht oft
die irrtiimliche Meinung, dass damit eine Explo-
sionssicherheit erreicht werden kann, indem die Ap-
parate in ein gasdichtes Gehduse eingeschlossen
werden. Oft wird auch die Ansicht vertreten, dass
die fiir nasse Umgebung bestimmten Apparate, wel-
che nur wasserdicht sind, den geforderten Schutz
gegen das Hineindiffundieren von Gasen gewihren.
Leider ist dies meistens nicht der Fall, da Dichtun-
gen, welche Gasdichtheit gewihrleisten sollen, be-
sonders sorgfaltig konstruiert werden miissen. Prin-
zipiell wiire zwar eine solche Losung denkbar, sie ist
jedoch praktisch fiir explosionssicheres Material bei-
nahe undurchfithrbar, da die Forderung nach einem
unbeschrinkt lange Zeit gasdicht bleibenden Ver-
schluss von Gehausen, welche dazu noch betriebs-
missig vom Montagepersonal gedffnet werden miis-
sen, nur schwer zu erfiillen ware. Dabei diirfen die
durch die Schwankung der Aussentemperatur, sowie
die durch betriebsmissige Erwidrmung bedingten
Druckschwankungen nicht ausser acht gelassen wer-
den. Aus diesem Grunde werden beim explosions-
sicheren Material keine Dichtungen als explosions-
verhinderndes Element zugelassen.

Anders ist es nun beim schwadensicheren Mate-
rial. Hier besteht die Gefahrdung durch explosive
Gemische nur wihrend kurzer Zeit; eine Annahme,
die durch die Definition der Schwadengefihrdung
gegeben ist. Die Anwendung von Dichtungen, die so-
weit gasdicht sind, dass im Innern der Gehiduse
wiahrend der festgesetzten Zeit der Schwadengefahr-
dung von max. 30 min die Explosionsgrenze nicht
erreicht wird, ist deshalb moglich. Es besteht also
die Moglichkeit, bei Material, bei welchem betriebs-
missig Funken oder hohe Temperaturen auftreten,
statt explosionssicheren Materials der Schutzart
«druckfeste Kapselung» schwadensicheres Material
zu verwenden. Die Ausfiihrung von schwadensiche-
rem Material diirfte in vielen Fillen leichter sein
als diejenige fiir druckfeste Kapselung. Dies ist z. B.
der Fall bei Leuchten, Schaltern usw., wahrend bei
grossen Gehidusen die Konstruktion von schwaden-
sicheren Dichtungen, dhnlich wie die druckfeste
Kapselung, einen ziemlichen Aufwand erfordert,
trotz der Vereinfachung, dass die mechanische
Festigkeit gegentiber dem FExplosionsdruck beim
schwadensicheren Material nicht beriicksichtigt wer-
den muss.

Die Dichtung bei schwadensicherem Material ist
ein ausschlaggebendes Element, es muss daher ihrer
Konstruktion besondere Sorgfalt gewidmet werden.
Glatt bearbeitete Auflageflachen sollen in der Regel
eine Breite von mindestens 4 mm aufweisen. Ferner
muss dafiir gesorgt werden, dass die Anpressung

gleichmissig erfolgt, bei grossen Gehdusen muss da-
her eine geniigende Anzahl Schrauben vorhanden
sein, welche eine gleichmiassige Pressung gewihr-
leisten, ohne dass die Gefahr des Durchscherens des
Dichtungsmaterials besteht. Das Dichtungsmaterial
muss alterungshestindig sein und darf weder spro-
de noch klebrig werden, und die Dichtung soll
sich auch nach ldangerer Zeit unversehrt herausneh-
men und wieder einsetzen lassen. Um die erwihnten
Forderungen zu erfiillen muss auf die Gebrauchs-
und Alterungspriifung besonderes Gewicht gelegt
werden, damit Gewihr besteht, dass eine Dichtung
auch nach lingerer Zeit die ihr gestellte Aufgabe
erfiillt. Dichtungen, die nur fiir Feucht- und Nass-
material konstruiert sind, geniigen nicht immer den
Forderungen der Gasdichtheit. )

Fiir die Beurteilung der Giite einer Dichtung und
damit als Grundlage fiir die Priiffung muss von der
Annahme ausgegangen werden, dass wihrend 30 min
nur soviel Gas in das Gehiduse eindringen soll, dass
die untere Explosionsgrenze noch nicht erreicht
wird. Nimmt man fiir den ungiinstigsten Fall das am
schnellsten diffundierende Gas, namlich Wasser-
stoff, mit einer unteren Explosionsgrenze von etwa
4 Vol%y an und setzt voraus, dass sich das Gehause
in einer Wasserstoffatmosphire befindet, so wird
die untere Explosionsgrenze eben erreicht, wenn in
ein Gehduse von 1 1 Inhalt wihrend einer halben
Stunde 40 cm® Wasserstoff hineindiffundiert sind.
Unter der angenaherten Annahme, dass bei iiblichen
Temperatur- und Druckverhiltnissen 2 g oder 1 mol
Wasserstoff ein Volumen von 25 1 einnimmt, ergibt
sich, dass mit einer Menge von 3,2 mg Wasserstoff
in einem Gehiduse von 1 1 Inhalt die untere Explo-
sionsgrenze erreicht wird.

Fiir die praktische Ausfithrung der Priifung ist
Wasserstoff nicht geeignet, da seine quantitative Be-
stimmung in kleinen Mengen Schwierigkeiten be-
reitet. Zweckmaissiger ist die Verwendung von Koh-
lendioxyd, welches sich leicht durch Absorption in
Natronashest bestimmen ldsst und zudem ein gros-
seres spezifisches Gewicht hat, so dass der das zu
priifende Gehduse umgebende Behilter sich zuver-
lassig mit dem Priifgas fiillen lasst. Dabei muss aber
berticksichtigt werden, dass die Diffusionsgeschwin-
digkeit eines Gases umgekehrt proportional der
Wurzel aus seinem Molekulargewicht ist. Fiir Was-
serstoff mit dem Molekulargewicht 2 und Kohlen-
dioxyd mit dem Molekulargewicht 44 ergibt sich,

dass Wasserstoff ]/44/2 ~ 4,7mal schneller als Koh-
lendioxyd diffundiert. Dem fiir die untere Explo-
sionsgrenze von Wasserstoff massgebenden Anteil
von 4 Vol%/o entspricht daher bei der Diffusion von
Kohlendioxyd ein Anteil von 4 : 4,7 ~ 0,86 Vol%/.
Da 44 g Kohlendioxyd (1 mol) ein Volumen von
etwa 25 | einnehmen, entsprechen 0,86 Vol%/o einer
Konzentration von 15 mg Kohlendioxyd pro 1. Wenn
also 15 mg Kohlendioxyd wihrend einer halben
Stunde in ein Gehause von 1 1 Inhalt hineindiffun-
dieren, so bedeutet das, dass im Falle von Wasser-
stoff die untere Explosionsgrenze gerade erreicht
wiirde. Unter Beriicksichtigung des Umstandes, dass
die Dichtungen im Neuzustand gepriift werden und,
dass die Wirksamkeit einer Dichtung stark von der
Art des Zusammensetzens des Gehiuses abhiingt
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(grosse Streuung), ist die Anwendung eines Sicher-
heitsfaktors angezeigt. Aus diesen Griinden wurde
die zuldssige Menge von Kohlendioxyd auf 10 mg/1
und die Dauer der Priifung auf eine Stunde ange-
setzt.

Es gibt Gase, welche eine niedrigere untere Ex-
plosionsgrenze als Wasserstoff aufweisen. Diese ha-
ben aber ein hoheres Molekulargewicht und diffun-
dieren langsamer, wodurch sie mit der Annahme
von Wasserstoff als Modellbeispiel ebenfalls erfasst
werden.

Schwadensicheres Material stellt einen Sonderfall
des explosionssicheren Materials dar und ist gegen-
iiber diesem nur dadurch gekennzeichnet, dass
schwadensichere Gehduse mit Dichtungen verwendet
werden diirfen. Die Anwendung dieses Materials
muss von den zustindigen Behorden in jedem Ein-

zelfall bewilligt werden. Simtliche Bestimmungen
fiir explosionssicheres Material betreffend Tempera-
turen, Kriechwege, Verriegelung spannungfiihren-
der Teile usw., die sich nicht auf das schwaden-
sichere Gehiduse beziehen, gelten daher sinngemiiss
auch fiir schwadensicheres Material.

Um Verwechslungen mit anderen Kurzzeichen
(Ex-Material, schlagwettersicheres Material usw.) zu
vermeiden, wurde fiir das schwadensichere Material
die Bezeichnung sDi30 gewihlt. Damit soll darauf
hingewiesen werden, dass es sich hier um Material
in Sonderausfithrung (s) handelt, welches wihrend
30 min Dichtheit gegeniiber auftretenden Schwaden
gewihrleistet.

Adresse des Autors:

Dr. sc. techn. M. Ziircher, Ingenieur-Chemiker, Materialpriif-
anstalt des SEV, Seefeldstrasse 301, Ziirich 8.

Ableitung und praktische Auswertung der Zustandsgleichung
fiir kurze Spannweiten mit Beriicksichtigung der Abspannketten

Von J. Hiigi, Luzern

Es wird eine Zustandsgleichung aufgestellt, die dem Einfluss
der Abspannketten bei kurzen Spannweiten Rechnung trdgt. An-
hand eines Beispiels wird ferner die einfachste numerische Auf-
lésung dieser Zustandsgleichung erliutert.

A. Einleitung

Der nachfolgenden Ableitung einer Zustands-
gleichung fiir kurze Spannweiten mit verhiltnis-
missig langen und schweren Abspannketten wie
dies vor allem in Freiluftanlagen der Fall ist, liegen
folgende vereinfachende Annahmen zugrunde:

1. Auf beiden Seiten des Seiles sind gleich lange und gleich
schwere Abspannketten mit gleich hohen Aufhingepunkten
angebracht.

2. Die Abspannketten werden als ideale Ketten betrachtet
mit einer vom Temperatur- und Spannungszustand unab-
hingigen Linge.

Da die abzuleitende Zustandsgleichung vor allem
fur Freiluftanlagen gedacht ist, diirfte die erste An-
nahme fast ausnahmslos zutreffen. Die zweite An-
nahme stellt eine Idealisierung des wirklichen Sach-
verhaltes dar und ist somit fehlerbehaftet. In der
praktischen Auswertung wird dieser Fehler aber so
klein, dass die vereinfachende Annahme ohne wei-
teres verantwortet werden kann.

B. Ableitung der Zustandsgleichung
a) Anderung der Spannweite bei Lageninderung der
Abspannkette

Mit den Bezeichnungen der Fig. 1 wird fiir kleine
Kettendurchhiinge:
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Durch die Entwicklung des Wurzelausdruckes in

eine Potenzreihe ergibt sich daraus:
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und entsprechend
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Une équation d’état, tenant compte de l’influence des chaines
d’arrét en cas de poriées courtes, est établie. La résolution numé-
rigue la plus simple de cette équation d’état est en outre démontrée
a l’aide d’un exemple.
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Fig. 1
Lagenidnderung der Abspannkette bei Zustandsinderung des
Leiterseiles

d, d, Sehnenlédngen der Abspannkette bei verschiedenen Seil-
zustidnden; | Kettenldnge; s, s, Pfeiln6hen der Kettenlinien;
u, u, Neigungswinkel der Kettensehnen; h, Héhendifferenz
von Aufhédngepunkt und Endpunkt der Abspannkette;
Aa Anderung der Spannweite des Seiles
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Fiir kleine Winkel u und ug folgt:
uo —|— u .

. ug— u
~ 5 sin ~
2 2 2 2

cosu ~ 1;

ug— u

. uo -+ u
sin ~

cosug ~ 1



	Einführung in die Regeln für schwadensicheres Material

